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Allgemeine Geschäftsbedingungen
(AGB)

1. Vertragsabschluss

Mit der Entgegennahme Ihrer
schriftlichen, telefonischen oder
persönlichen Anmeldung kommt
zwischen Ihnen und Lucht Trekking
Reisen ein Vertrag zustande. Dadurch
entstehen für Sie und Lucht Trekking
Reisen bestimmte Rechte und
Pflichten. Falls Sie weitere
Reiseteilnehmer/innen anmelden, so
haben Sie für deren Vertragspflichten
(insbesondere für die Bezahlung des
Reisepreises) wie für Ihre eigenen
Verpflichtungen einzustehen. Die
vertraglichen Vereinbarungen gelten
für alle Reiseteilnehmer/innen. Wir
empfehlen Ihnen deshalb, die
nachfolgenden Reise- und
Vertragsbedingungen sehr sorgfältig
zu lesen und sind Bestandteil des
Vertrages zwischen Ihnen und Lucht
Trekking Reisen.

2. Reisepreis und Zahlungsbeding-
ungen

Der von Ihnen zu zahlende Reisepreis
ergibt sich aus unserem Angebot oder
unserer Website. Falls nicht speziell
erwähnt, verstehen sich unsere Preise
pro Person in Schweizer Franken. Die
in unserem Angebot aufgeführten
Preise gelten, soweit nicht anders
aufgeführt, für maximal 8 Personen pro
Auftrag. Alle Preise sind
Barzahlungspreise und sind nach
Erhalt der Anmeldebestätigung sofort
zu zahlen-

3. Rücktrittsbedingungen / Änderun-
gen

Grundsätzlich muss eine Annullierung
bzw. Änderung schriftlich erfolgen.

Bearbeitungsgebühren

Wir erheben für Annullierungen und
Änderungen (Änderungen des
Reisedatums, Umbuchung der
Unterkunft) eine Bearbeitungsgebühr
von Fr. 50.- pro Person, jedoch
maximal Fr. 100.- pro Auftrag.

No-show
Bei Übernachtungen in (Alpenvereins-)
Hütten wird bei Nichterscheinen eine
Gebühr von Ihnen, dem
Vertragspartner, verlangt. In diesem
Fall werden die Kosten nicht von Lucht
Trekking Reisen übernommen.

Ersatzperson
Sollten Sie verhindert sein, so können
Sie bei Lucht Trekking Reisen
grundsätzlich immer eine Ersatzperson
Ihre Reise antreten lassen. In diesem
Fall ist allerdings folgende
Voraussetzung zu beachten: Die
Ersatzperson ist bereit, Ihr
Reisearrangement unter den gleichen
Bedingungen zu übernehmen, die Sie
mit uns vereinbart haben.

4. Haftung

Wir verpflichten uns, das von Ihnen
ausgewählte Reisearrangement mit
allen erforderlichen Leistungen im
Rahmen der vorliegenden Reise- und
Vertragsbedingungen abzuwickeln. Wir
weisen aber auch darauf hin, dass
spezielle Kundenwünsche gerne
angefragt, aber nicht garantiert werden
können.

Unfälle und Erkrankungen
Lucht Trekking Reisen übernimmt
keine Haftung für den unmittelbaren
Schaden bei Tod, Körperverletzung
oder Erkrankung während der Reise.
Eine weitergehende Haftung von Lucht
Trekking Reisen ist in diesen Fällen
ausgeschlossen.

5. Vorzeitiger Abbruch oder Änder-
ungen während der Reise durch Sie
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Falls Sie die Reise aus irgendeinem
Grunde vorzeitig abbrechen müssen
oder Leistungen daraus ändern wollen,
sind wir grundsätzlich zu keiner
Rückerstattung verpflichtet. Im
weiteren empfehlen wir Ihnen den
Abschluss einer Rückreise-
kostenversicherung, die, wenn Sie die
Reise aus einem dringenden Grund
(z.B. eigene Erkrankung oder Unfall,
schwere Erkrankung oder Tod von
Angehörigen etc.) vorzeitig abbrechen
müssen, für die entstehenden Kosten
aufkommt.

6. Versicherung

Der persönliche Versicherungsschutz
ist Sache der Teilnehmenden.

7. Datenschutz

Für Lucht Trekking Reisen ist der
Schutz der Privatsphäre und
persönlicher Daten von grosser
Wichtigkeit. Unsere Datenschutzpraxis
steht im Einklang mit den geltenden
datenschutzrechtlichen Bestimmun-
gen. Die personenbezogenen Daten,
die Sie uns zur Verfügung stellen,
werden elektronisch verarbeitet und
genutzt, sofern sie zur
Vertragsdurchführung erforderlich sind.
Sie nehmen zur Kenntnis, dass Ihre
Daten zu diesem Zweck und/oder zur
Bearbeitung durch Lucht Trekking
Reisen auch ins Ausland
(insbesondere auch an die Destination
Ihrer Reise) verschoben werden. Lucht
Trekking Reisen behält sich vor, Sie
darüber hinaus zukünftig über aktuelle
Angebote zu informieren, es sei denn
Sie teilen uns mit, dass Sie dies nicht
wünschen.

8. Anwendbares Recht und
Gerichtsstand

Im vertraglichen Verhältnis zwischen
Ihnen und Lucht Trekking Reisen ist
ausschliesslich schweizerisches Recht

anwendbar. Klagen gegen Lucht
Trekking Reisen können nur am
Gerichtsstand Aarau angebracht
werden.

Veranstalter:
Lucht Trekking Reisen
Joachim Lucht
Höhenweg 7a
CH-5023 Biberstein
Tel. +41 (0)56 225 09 72


